
Umsatzgrenze für Kleinunternehmer

Unternehmer mit einem Jahres-Nettoumsatz von bis zu 30.000 € gelten umsatzsteuerlich als
Kleinunternehmer und sind damit von der Umsatzsteuer befreit. Je nach anzuwendenden
Umsatzsteuersatz entspricht dies einem Bruttoumsatz (inkl Umsatzsteuer) von 33.000 € 
(bei nur 10%igen Umsätzen, wie zB bei der Vermietung von Wohnungen) bis 36.000 € 
(bei nur 20%igen Umsätzen). Bei Inanspruchnahme der Kleinunternehmerregelung darf keine 
Umsatzsteuer in Rechnung gestellt werden und weiters darf kein Vorsteuerabzug geltend gemacht 
werden.


